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71

Der Bürgermeister

Bekanntmachung
-----------------------

Der Planungs- und Umweltausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung
am 12.09.2002 aufgrund § 2 Abs. 1 BauGB in
der zurzeit gültigen Fassung die Aufstellung der
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 94 -
Hölderlinstraße - und die Beteiligung der Bürger
an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1
BauGB in der zurzeit gültigen Fassung be-
schlossen.

Das Plangebiet liegt im östlichen Bereich des
Ortsteils Stadtmitte. Die Abgrenzung ergibt sich
aus dem nachstehend abgedruckten Karten-
ausschnitt.
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urhe-
berrechtlich geschützt.)

Zur Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1

BauGB wird die beabsichtigte Planung in der
Zeit vom 26.09.2002 bis 11.10.2002 in der
Dienststelle Stadtplanung der Stadt Eschweiler,
52249 Eschweiler, Rathausplatz 1, 4. Oberge-
schoss, Bekanntmachungsbereich vor Zimmer
448 - 451, zu jedermanns Einsicht öffentlich
ausgestellt. Während dieser Zeit haben die
Bürger die Möglichkeit, sich über die anstehen-
de Planung, insbesondere ihre Ziele, Zwecke

und Auswirkungen, zu informieren, sich dazu
mündlich oder schriftlich zu äußern und die
Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu
erörtern.

Eschweiler, 13.09.2002
In Vertretung

Schulze
Erster und Technischer Beigeordneter

72

Der Bürgermeister

Bekanntmachung
-----------------------

Der Planungs- und Umweltausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung
am 12.09.2002 aufgrund § 2 Abs. 1 BauGB in
der zurzeit gültigen Fassung die Aufstellung
der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 94
- Hölderlinstraße - und die Beteiligung der Bür-
ger an der Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1
BauGB in der zurzeit gültigen Fassung be-
schlossen.

Das Plangebiet liegt im östlichen Bereich des
Ortsteils Stadtmitte. Die Abgrenzung ergibt
sich aus dem nachstehend abgedruckten Kar-
tenausschnitt.

(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urhe-
berrechtlich geschützt.)
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Zur Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1
BauGB wird die beabsichtigte Planung in der
Zeit vom 26.09.2002 bis 11.10.2002 in der
Dienststelle Stadtplanung der Stadt Eschweiler,
52249 Eschweiler, Rathausplatz 1, 4. Oberge-
schoss, Bekanntmachungsbereich vor Zimmer
448 - 451, zu jedermanns Einsicht öffentlich
ausgestellt. Während dieser Zeit haben die
Bürger die Möglichkeit, sich über die anstehen-
de Planung, insbesondere ihre Ziele, Zwecke
und Auswirkungen, zu informieren, sich dazu
mündlich oder schriftlich zu äußern und die Pla-
nung mit den zuständigen Dienstkräften zu
erörtern.

Eschweiler, 13.09.2002
In Vertretung

Schulze
Erster und Technischer Beigeordneter

73

Der Bürgermeister

Bekanntmachung
-----------------------

Der Planungs- und Umweltausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung
am 12.09.2002 die öffentliche Auslegung des
Entwurfs der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 223 - Friedhof Nothberg - nebst Be-
gründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der zur-
zeit gültigen Fassung beschlossen.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wurde nicht
durchgeführt.

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Nothberg. Die
Abgrenzung ergibt sich aus dem nachstehend
abgedruckten Kartenausschnitt.

(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urhe-
berrechtlich geschützt.)

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 223 - Friedhof Nothberg - liegt mit
Begründung vom 26.09.2002 - 29.10.2002 in
der Dienststelle Stadtplanung der Stadt
Eschweiler, 52249 Eschweiler, Rathausplatz 1,
4. Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich
vor Zimmer 448 - 451, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Während der Auslegungsfrist können von je-
dermann Anregungen zu dem ausgelegten
Entwurf der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 223 - Friedhof Nothberg - vorgebracht
werden.

Eschweiler, 13.09.2002
In Vertretung

Schulze
Erster und Technischer Beigeordneter
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74

Der Bürgermeister

Bekanntmachung
-------------------------

Der Planungs- und Umweltausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung
am 12.09.2002 aufgrund § 2 Abs. 1 BauGB in
der zurzeit gültigen Fassung die Aufstellung der
72. Änderung (Ergänzung) des Flächen-nut-
zungsplanes - Albertstraße - und die  Beteili-
gung der Bürger an der Bauleitplanung gemäß
§ 3 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fas-
sung beschlossen.

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Hastenrath. Die
Abgrenzung ergibt sich aus dem nachstehend
abgedruckten Kartenausschnitt.

(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urhe-
berrechtlich geschützt.)

Zur Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1
BauGB wird die beabsichtigte Planung in der
Zeit vom 26.09.2002 bis 11.10.2002 in der
Dienststelle Stadtplanung der Stadt Eschweiler,
52249 Eschweiler, Rathausplatz 1, 4. Oberge-
schoss, Bekanntmachungsbereich vor Zimmer
448 - 451, zu jedermanns Einsicht öffentlich
ausgestellt. Während dieser Zeit haben die
Bürger die Möglichkeit, sich über die anstehen-
de Planung, insbesondere ihre Ziele, Zwecke
und Auswirkungen, zu informieren, sich dazu

mündlich oder schriftlich zu äußern und die
Planung mit den zuständigen Dienstkräften zu
erörtern.

Eschweiler, 13.09.2002
In Vertretung

Schulze
Erster und Technischer Beigeordneter


